
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Schäfer-Gümbel (SPD) vom 10.10.2006 
betreffend Präqualifikation von Bauunternehmen 
und  
Antwort  
des Ministers der Finanzen  
 
 
 

Vorbemerkung des Fragestellers: 
Seit dem 1. Januar 2006 wurde das von vielen Akteuren der Bauwirtschaft und Öf-
fentlichen Hand geförderte Projekt der Präqualifikation der Bauwirtschaft (Deut-
sche Gesellschaft für Präqualifikation und Bewertung mbH) gestartet. Dazu ist im 
Internet eine Liste der beteiligten Unternehmen gestartet. Nach ersten Rückmel-
dungen ist die Beteiligung noch zögerlich, da Teile der öffentlichen Hand erklären, 
dass sich nicht hinreichend Unternehmen an der Registrierung beteiligen. Anderer-
seits wird kritisch aus der Bauwirtschaft angemerkt, dass die öffentliche Hand das 
Instrument nicht nutzt und deshalb eine Registrierung "sinnlos" ist. 

 
Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Wie bewertet die Landesregierung die Präqualifikation? 
 
Die Möglichkeit der Präqualifizierung von Unternehmen stellt einen wichti-
gen Beitrag zum Abbau von Bürokratie bei den öffentlichen Vergaben dar. 
Sie führt sowohl auf Auftragnehmer als auch auf Auftraggeberseite zu einer 
Entlastung. Insofern unterstützt die Landesregierung das federführend vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) einge-
führte PQ-System.  
 
So ist das Land Hessen, vertreten durch das Hessische Ministerium der 
Finanzen (HMdF), direkt nach Gründung des "Vereins für die Präqualifika -
tion von Bauunternehmen e.V." (PQ-Verein) am 20. Juni 2005 als Mitglied 
beigetreten.  
Das Hessische Baumangement (hbm) wurde im Erlasswege angewiesen, 
sowohl bei Baumaßnahmen des Bundes als auch des Landes das PQ-
Zertifikat als Eignungsnachweis der Bieter anzuerkennen. Die Vergabestel-
len des hbm wurden darüber hinaus angewiesen, bei Bauvergaben ein vom 
BMVBS eingeführtes Hinweisblatt, in dem auf das PQ-System ausdrücklich 
hingewiesen wird, den Vergabeunterlagen beizufügen und so die Unterneh-
men nachdrücklich auf das neue System hinzuweisen (s. Anlage).  
 
Der Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen führt in seiner PQ-
Liste aktuell (Stand 8. November 2006) 139 präqualifizierte Unternehmen 
auf. Damit ist bisher nur ein sehr geringer Anteil der im Baubereich tätigen 
Unternehmen erfasst. Eine verstärkte Anwendung des PQ-Systems entlastet 
sowohl diese, aber auch die hessischen Vergabestellen nachhaltig. Insofern 
besteht seitens der Landesregierung ein deutliches Interesse an einer stärke-
ren Nutzung der Zertifizierungsmöglichkeiten durch die Bauunternehmen.  
 
Frage 2. In welchen Ministerien und nachgeordneten Behörden wird die Präqualifikations-

liste konkret genutzt? 
 
Das PQ-System wurde für die Präqualifikation von Bauunternehmen einge-
richtet. Infolgedessen ist eine Eintragung in die PQ-Liste nur im Zusam-
menhang mit Baumaßnahmen des Hoch- und Tiefbaus relevant. 
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Sowohl das hbm als auch die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung 
lassen die Eintragung in die PQ-Liste als Nachweis der allgemeinen Fach-
kunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu. Übergeordnete Ministe-
rien sind in diesen Fällen das HMdF und das Hessische Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung. 
 
Frage 3. In welchen Ministerien und nachgeordneten Behörden wird die Präqualifikations-

liste bisher mit welcher Begründung nicht genutzt? 
 
Aus dem Bereich der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der hessischen Landes-
verwaltung sind diesseits keine Vergabestellen bekannt, bei denen die PQ-
Regelung nicht zur Anwendung kommt. Lediglich die Vergabestellen, die 
Lieferleistungen und Dienstleistungen beschaffen, wenden das PQ-System 
nicht an, da es ausschließlich auf Bauleistungen zugeschnitten ist. 
 
Frage 4. Welche Weisungen seitens der Landesregierung zum Umgang mit diesem Verfah-

ren wurden an die Regierungspräsidien in ihrer Funktion als Kommunalaufsicht 
gegeben? 

 
Weisungen wurden nicht erteilt, die Auswahl von Bauunternehmen fällt in 
den Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. 
 
Frage 5. Gibt es Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände zu diesem Thema an die 

Mitglieder? 
 
Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände sind nicht bekannt. 
 
Frage 6. In welcher Weise fördert die Landesregierung darüber hinaus die Nutzung dieses 

Instrumentes? 
 
Hierzu verweise ich auf meine Antwort zu Frage 1. 
 
 
Wiesbaden, 24. November 2006 

Karlheinz Weimar 
 
 
 
 
 
Anlage 








